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   BETREFF   Ihre Bitte um Vermittlung bei Anfrage „Genehmigungspflichtige Exporte der 
Firmen Ferrostaal und Fritz Werner“ [#26488]  
 

██████████████████▍

vielen  Dank  für  Ihre  Email  an  die  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die 
Informationsfreiheit vom 12. August und die darin geäußerte Bitte um Vermittlung.  

Ich habe Ihren Schriftverkehr mit dem Bundesmin isterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) durchgesehen und den auf Ihren Antrag ergangenen ablehnenden Bescheid 
unter informationsfreiheitsrechtlichen Aspekten geprüft. 

Da  §  6  Informationsfreiheitsgesetz  (IFG)  keine  Abwägungsklausel  enthält,  darf  Zu-
gang zu Betriebs - oder Geschäftsgeheimnissen nur gewährt werden, soweit der B e-
troffene eingewilligt hat. 

Die Begründung des BMWi, weshalb hinsichtlich der Exporte der von Ihnen genan n-
ten Firmen Informationen hinsichtlich deren Exporte wie die von Ihnen beantragten – 
also  das  Auftragsvolumen,  der  Gegenstand  der  Genehmigung,  die  Empfänger  bzw. 
Kunden der Firmen und die zugehörigen Zeitpunkte  – als Betriebs - oder Geschäfts-
geheimnisse klassifiziert werden, vermag zu überzeugen. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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Entsprechend  wurde  ein  Drittbeteiligungsverfahren  nach  §  8  IFG  durchgeführt,  in 
dessen  Rahmen  die  angefragten  Firmen  ihre  Zustimmung  zur  Informationserteilung 
verweigert haben. Somit war der Informationszugang abzulehnen. 

Der Bescheid des BMWi begegnet nach Auffassung der BfDI keinen rechtlichen B e-
denken. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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